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Betrifft

Uber- und auRerplanmafRige Aufwendungen und Auszahlungen im 1. Halbjahr 2020

Beratungsfolge

126.08.2020  Haupt- und Finanzausschuss Bericht |
|26.08.2020 Rat Bericht |
Bericht:

Die Stadtkdmmerin hat im 1. Halbjahr 2020 die in dem beiliegenden Verzeichnis aufgefiihrten tber-
und auRerplanmafigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW mit folgenden Sum-
men genehmigt:

1. Teilergebnisplane 71.000 Euro
Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch

e Mehrertrage in Hohe von 0 Euro

e Minderaufwendungen in Hohe von 71.000 Euro

71.000 Euro

2. Teilfinanzplane 34.574 Euro
Die Deckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch

e Mehreinzahlungen / Mehrertrage in Hohe von 0 Euro

e Minderauszahlungen / Minderaufwendungen in Héhe von 34.574 Euro

34.574 Euro

Hinweise zu den Deckungsmaoglichkeiten:

Die Deckung Uberplanmé&Riger und auf3erplanméaRiger Aufwendungen und Auszahlungen soll nach § 83
GO NRW im laufenden Jahr gewahrleistet sein.

a) Mehraufwendungen in den Teilergebnisplanen (konsumtiv)
Die Deckung erfolgt grundséatzlich durch Minderaufwendungen oder Mehrertréage in den Teilergebnis-

planen. Dabei darf der Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit nicht gemindert werden (8§ 21 Abs. 3 i.
V. m. 8 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW), d. h. Mehraufwendungen, die mit Mehrauszahlungen verbun-
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den sind, missen auch Minderauszahlungen oder Mehreinzahlungen in gleicher Hohe gegeniiber ste-
hen. Mehraufwendungen, die im Budget einer Produktgruppe bzw. eines Amtes aufgefangen werden
koénnen, gelten nicht als Gberplanmafige Aufwendungen.

b) Mehrauszahlungen in den Teilfinanzplanen (investiv)

Die Deckung erfolgt grundséatzlich durch Minderauszahlungen oder Mehreinzahlungen fir Investitionen
in den Teilfinanzplanen. Auch hier kdnnen konsumtive Minderauszahlungen (Minderaufwendungen)
oder Mehreinzahlungen (Mehrertrage) zur Deckung der Mehrauszahlungen herangezogen werden,
sofern der Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit nicht gemindert wird (8 21 Abs. 3i. V. m. 8 3 Abs. 2
Nr. 1 KomHVO NRW). Mehrauszahlungen, die im Budget einer Produktgruppe bzw. eines Amtes auf-
gefangen werden kénnen, gelten nicht als Uberplanmafige Auszahlungen.

Zur Begrindung der tber- und auerplanmaBigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf die im
anliegenden Verzeichnis enthaltenen Erlauterungen verwiesen. Dieser Bericht wird gemaf
§ 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW zur Kenntnis gegeben.

Christine Zeller
Stadtkdmmerin

Anlagen:

Verzeichnis der Uber- und auf3erplanmafigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW

V/0798/2020



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Anlage
	FLD_SIDAT

